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Sitzung vom 9. Juli 1970 8. N. P. 

3339. Baulinien. Am 25. Februar 1970 ersuchte der Ge
meinderat Bülach um Genehmigung seines Beschlusses vom 
21. ,Januar 1970 betreffend die I<~estsetzung von Bau- und 
Niveaulinien am Sechtbachweg III. Kl. Die öffentliche Aus
schreibung im kantonalen Amtsblatt, mit gleichzeitiger schrift
licher Mitteilung an die betroffenen Grundeigentümer, er
folgte am 30. Januar .1970. Gemäss dem Zeugnis des Be
zirksrates Bülach vom 25. Februar 1970 sind gegen diese 
Baulinienvorlage keine Rekurse eingegangen. 

Der Sechtbachweg' III. Kl. ist eine Querverbindungs
strasse zwischen der vVinterthurerstrasse I. Kl. Nr. 3 und der 
projektierten Schwerzgruebstrasse III. Kl.; sie weist den 
Charakter einer ausgesprochenen Quartierstrasse auf. Der Bau
linienabstand von 20 m entspricht der Bedeutung dieser 
Strasse und nimmt auf einen künftigen Ausbau Rücksicht. 
Br gewährleistet bei einer Fahrbahnbreite von 6 m, einem 
nordwestlichen Gehweg von 2 m und einem südöstlichen Ban
kett von 0.50 m Breite V orgartenticfen von 6 m bzw. 5.50 m. 
Bei der Binmündung in die projektierte Schwerzgruebstrasse 
III. Kl. schliessen die neuen Baulinien an die mit Regierungs
ratsbeschluss Nr. 1548/1967 genehmigten Baulinien an. Durch 
diesen Anschluss wird die östliche Baulinie der projektierten 
Schwerzgruebstrasse III. IG. auf einer Länge von 40 m ge
öffnet. Die südöstliche Baulinie des Sechtbachwegs III. IG. 
wird entlang des Sechtbaches auf einer Länge von 123 m als 
ideelle Baulinie geführt. 

Die Niveaulinie weist eine maximale Steigung von 2.9 % 
auf. 

Der Genehmigung dieser Vorlag'e steht nichts entgegen. 
Auf Antrag der Baudirektion 

beschliesst der Regierungsrat: 
I. Der Beschluss des Gemeinderates Bülach vom 21. Ja

nuar 1970 betreffend die Festsetzung von Bau- und Niveau
linien am Sechtbachweg III. Kl. zwischen der Winterthurer
strasse I. I( l. Nr. 3 und der projektierten Schwerzgruebstrasse 
III. Kl. wird gemäss den eingereichten Plänen genehmigt. 

II. Der Gemeinderat Bülach wird eingeladen, die vor
stehende Genehmigung öffentlich bekanntzumachen. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Bülach unter Rück
sendung von je zwei Bau- und Niveaulinienplänen mit Ge
nehmigungsvermerk, an den Bezirksrat Bülach sowie an die 
Direktion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 9. Juli 1970. 

Vor dem Regierungsrate, 
Der Staatsschreiber : 

i. V. 

Dr. H. Roggwiller 
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